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M. W. Bader

Gewiisserschutz —
Schlagwort und Realitit

«Was wiire, o Mutter Erde,

Ohne Deiner Gewiisser

Diamantenes Geschmeide,

AIl’ Dein kéniglich Prachtgewand?
Wo bétest Du Deiner Geschopfe
Lebendigen Geschlechtern

Ohne Deiner Quellen

Nie versiegende schiumende Milch?»

Zu den Dingen, die plstzlich der Oeffentlichkeit
und damit dem Schwerpunkt des Lebens niher-
geriickt sind, gehort die Gewiisserfrage. Es kann
kein Zweifel dariiber bestehen, dass Behorden und
Aemter aller Stufen vom Souveriin den eindeutigen
Auftrag erhalten haben, fiir die Reinhaltung der
Gewiisser besser als bisher Sorge zu tragen. Mit
einem eindeutigen Mehr von 670 747 Ja gegen nur
158 333 Nein hat das Schweizervolk den Verfas-
sungsartikel iiber den Gewiisserschutz ohne einen
einzigen verwerfenden Stand angenommen. So
konnen die Initianten die Hiinde zuversichtlich in
den Schoss legen und denken, es bleibe nichts an-
deres mehr iibrig, als abzuwarten, wie sich die Sau-
berhaltung der Gewiisser von selbst regelt. Ist doch
sogar das grosse Hindernis, das sonst vorsorglichen
Massnahmen immer im Wege steht, gefallen. Die
fiir die Reinhaltung der Gewiisser notwendige ver-
fassungsmiissice Grundlage besteht. Der Bund ist
befugt, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der
ober- und unterirdischen Gewiisser gegen Verunrei-
nigung zu erlassen. Die iibliche dem Zustand des
Wassers gemiisse faule Ausrede ist mit der mangel-
haften Gesetzgebung buchstiblich ins Wasser ge-
fallen.

Nur wer noch nicht begriffen hat, woher die
Verunreinigung unserer Gewiisser eigentlich her-
rithrt, wohin sie im ganzen gesehen fiithrt, wer nie
erfasst worden ist von der begeisternden Aufgabe
einer umfassenden Umweltgestaltung, konnte so
denken und sich zufrieden geben wollen. Auch
wenn das Ausfithrungsgesetz den eidgenossischen
Riiten bereits in der Friihjahrssession unterbreitet
werden kann, wird noch viel Schmutz und Gerede
unsere Fliisse hinabgeschickt werden, bis wirklich
eine geniigende Verminderung der Verschmutzung
unserer Gewiisser planmiissig und auf breitester
Basis aufgenommen und zum erfolgreichen Ende
gefiihrt sein wird.

Schon die bundesriitliche Botschaft, die mit der
Vorlage des Gewiisserartikels in der «Rekordzeit»
von sieben Jahren vorgelegt wurde, wies darauf hin,
dass das Problem viel ilter sei, als gemeinhin ange-
nommen werde, «hiitten doch schon im 18. Jahr-
hundert...» Ja selbst der Urvater der Gewiisser-
verschmutzung, der altgriechische Herkules, hat bei
den ihm aufgetragenen zwolf Heldentaten, in den
vor Schmutz starrenden Stall des Konigs Augias,
den er in einem Tag zu reinigen hatte, kurz ent-
schlossen die beiden Fliisse Alpheios und Peneios
cingeleitet; der Erfolg liess nicht auf sich warten,

doch iiber die Schiiden der Verschmutzung schweigt
sich die Mythologie aus.

I. Der Zustand der Gewdisser

Der Zustand der Gewisser ist besorgniserregend
und menschenunwiirdig, er ist zudem symptoma-
tisch fiir viele Zustinde iiberhaupt. Schon seit Jahr-
zehnten warnten Fachleute vergeblich vor der
schleichenden Gefahr, die mittlerweile in ein akutes
Stadium getreten ist. Mit erschreckender Deutlich-
keit hat sich nun auch fiir die Masse der stimm-
berechtigten Laien, nachdem ihnen das Schmutz-
wasser buchstiiblich bis an den Hals gestiegen ist,
gezeigt, dass sich unsere Gewiisser in einer sehr
ungiinstigen Entwicklung befinden. Viele haben
einen derartigen Grad von Verschmutzung erreicht,
dass das Gleichgewicht ihres inneren Haushaltes
erheblich gestort ist. Die Ursachen dieser aufsehen-
erregenden Entwicklung liegen in der Sorglosigkeit,
mit der die Abfallbeseitigung gehandhabt, und in
der Unzulinglichkeit, mit der die Kontrolle iiber
diese Verhiltnisse ausgeiibt wird.

Gedankenlos werden die aus steigendem Ver-
brauch einer zunehmenden Bevilkerungszahl im-
mer stiirker anwachsenden Abwassermengen den
seit Jahrzehnten abnehmenden Wasserfithrungen
der Gewiisser zugeleitet. Selbst dort, wo die Abfall-
produkte in Gruben zuriickbehalten werden, ge-
langen sie auf irgend einem Umwege frither oder
spiiter ebenfalls in ober- oder unterirdische Ge-
wiisser. Solange die widerwiirtigen Schiiden sich
nicht in epidemischen Krankheiten iusserten, kiim-
merte man sich wenig um die Gefahren, die dar-
aus mit «todlicher» Sicherheit einmal entstehen
mussten. Besorgniserregend wurden diese Zustiinde,
als infolge zunehmender Technisierung in Industrie
und Landwirtschaft auch Abfallprodukte und Ab-
wasser aus Fabriken, aus technischen und landwirt-
schaftlichen Betrieben in die ober- und unter-
irdischen Gewiisser gelangten, in Gewiisser, die
gleichzeitig in steigendem Masse zur Trinkwasser-
beschaffung herangezogen werden mussten. Mit
dem Anwachsen des spezifischen Abwasseranfalles
ist auch noch der Schiidlichkeitsgrad gestiegen. Aus
Industrie und Gewerbe gelangen Siduren, Laugen,
Harze, Gummi- und Kunststoffabfille und aus der
Landwirtschaft Jauche, Siloabwasser, Brennerei-
und Kiisereiriickstiinde oder die Abfille der Zuk-
kerfabrikation und aus Mosterei- oder Konserven-
betrieben in die Gewiisser. Dabei sind gerade die
scheinbar harmlosesten, aus dem Ernihrungssektor
stammenden Abwasser die gefihrlichsten und fiir
die Reinigung schwierigsten. Da aber das Selbst-
reinigungsvermogen des Wassers nicht unbeschriinkt
ist, reichern sich dort, wo der selbsttiitige Reini-
gungsvorgang einmal unterbrochen und verunmog-
licht wurde, die von Natur aus niihrstoffarmen Ge-
wiisser derart mit iippigen Algenvegetationen an,
dass je linger je weniger der natiirliche Abbau
spielen kann. In diesem Zustand des allmiihlichen
Erstickens befinden sich heute schon die meisten
Seen; die iibrigen sind stark gefihrdet und selbst
im grossten, im Bodensee, treten bereits Stérungen
auf.
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Aber auch die schmutzige Begleitung, die frither
hichstens in den Stauseen in Erscheinung trat, er-
regt nun schon auf weiten Strecken offentliches
Aergernis. Selbst in den Grundwasservorkommen,
im einmaligen Bestand unserer Trinkwasserversor-
gung, bilden sich nach Liquidierung des Sauerstoff-
gehaltes Fiulniserscheinungen, die das Grundwas-
ser fiir die meisten Verwendungszwecke unbrauch-
bar machen. Die starke Anreicherung von Kohlen-
siure hat zur Folge, dass das Wasser Eisen und
Beton angreift. Eisen- und Manganbakterien finden
giinstige Entwicklungsméglichkeiten, ballen sich zu
-schleimigen Klumpen, die zur Verstopfung der Lei-
tungen fiithren. Bei Zutritt von Luft flocken sie Rost
aus. Das ungefihr ist das keineswegs iibertriebene
Bild der schleichenden Gefahr, die sich aus der im
Siedlungswesen iiblichen Ahnungslosigkeit, Riick-
sichtslosigkeit und Planlosigkeit ergeben hat. Diese
Zusammenhiinge sind im Bereich der Gewiisser be-
sonders eindeutig und fiir jedermann sichtbar und
spiirbar geworden. Die Heimat muss sich durch
diese Seite der Zivilisation allerlei Beeintriichti-
gungen, ungezihlte, vermeidliche und unvermeid-
liche Kulturverluste gefallen lassen. Nicht nur
Naturschiitzern und Heimatfreunden, die iiber be-
sonders empfindsame Organe fiir die Deutung dieses
Bildes verfiigen, sondern schliesslich uns allen
miissen auf diese Weise immer deutlichere Lichter
iiber die Bedeutung derartig offensichtlicher Krank-
heitserscheinungen aufgehen. Aber auch die wirt-
schaftlichen Auswirkungen lassen sich immer
weniger verheimlichen. Ueber Schidigungen des
Fischbestandes gelangen Meldungen von sich wie-
derholenden Massensterben durch Fischvergiftungen
an die Oeffentlichkeit. Viel entscheidender sind
aber die weniger auffilligen chronischen Verunrei-
nigungen, welche die Lebensbedingungen der Fische
immer mehr verschlechtern, so dass der Laich an
Sauerstoffmangel und Vergiftung zugrunde geht.
Schleimige Algenbelige an den Ufern vernichten
die Fischnahrung.

Vom Jungbrunnen zum Seuchenherd

Abgesehen vom Verlust an Existenzmdoglichkei-
ten fiir Berufsfischer und an hochwertigen Nah-
rungsmitteln, die dann durch weniger edle Import-
fische ersetzt werden, geht durch diese Entwicklung
auch noch eine Freizeitbeschiftigung verloren. Da
Angeln ein jagdlicher Sport ist, der auf wilde natur-
hafte Instinkte zuriickgreift, wird mit der Vermin-
derung des Fischbestandes eine der wenigen gliick-
bringenden Illusionen vernichtet, die trotz der ihr
innewohnenden Spannung eine Betiitigung in Be-
schaulichkeit und Ruhe erméglicht, und es wird mit
dem Zustand des Wassers auch eine der wirklich
nachhaltigen Regenerationsmoglichkeiten fiir Kor-
per und Seele zerstort. Baden in einem offenen
Gewiisser ist ein billiges, angenehmes und reines
Vergniigen. Wasser 16st noch mehr als den Schmutz
auch Aerger und Kummer. Die Gesundheitspflege
hingt wesentlich von der Beschaffenheit des Trink-
und Brauchwassers ab. Die blosse Filtrierung ge-
niigt vielerorts nicht mehr, durch Chlorierung
miissen die Keime getotet werden. Was aber aus der
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harmlosen Freude des Badens in einem offenen
Gewiisser wird, wenn nicht bald etwas wirksames
geschieht, geht aus den erlassenen Badeverboten
hervor, die fiir viele Gewiisser bereits in Kraft ge-
setzt werden mussten.

Die schidlichen Auswirkungen der Fahrlissig-
keit und Unbekiimmertheit in der Gewiissernutzung
haben aber auch direkte Folgen fiir Industrie und
Gewerbe. Nicht nur die Lebensmittelindustrie, die
Trinkwasserqualitidt benotigt, sondern auch weniger
anspruchsvolle Betriebe brauchen Wasser, das je
nach Branche ganz bestimmte Qualititen aufweisen
muss. Die geschilderten Vorginge haben die chemi-
schen, physikalischen und biologischen Eigenschaf-
ten des Brauchwassers derart veriindert, dass be-
stehende Wasserversorgungsanlagen aufgegeben oder
das Wasser durch kostspielige Verfahren nach-, bzw.
vorbehandelt werden musste. Gutes Trinkwasser, ja
selbst Brauchwasser ist bereits zur eigentlichen
Mangelware geworden, die nicht nach Belieben
ersetzt werden kann. Diese Schilderungen, die aus
der sehr zuriickhaltend gefiithrten Abstimmungs-
kampagne stammen, treffen fiir die Verhiiltnisse in
den Gewiissern in vollem Umfange zu und lassen
sich weder beschénigen noch beminteln. Sie tref-
fen selbst in jenen Kantonen zu, die lingst iiber
eine nach ihrer Meinung wirksame gesetzliche
Grundlage fiir die Reinhaltung der Gewiisser ver-
fiigen, wo also seit Jahrzehnten Abwasseranlagen
nicht nur diskutiert und projektiert, sondern auch
gebaut und betrieben werden.

Als Ergiinzung zur Schilderung der Verhiltnisse
in den Gewiissern muss daher noch eine Schilderung
der Zustinde im Siedlungswesen gegeben werden,
handelt es sich doch ganz einfach um die Verlage-
rung von hygienischen MiBstinden aus den Sied-
lungen in die Gewiisser. Offenbar kann es nicht nur
der mangelnde Rechtsschutz sein, der diese Zu-
stinde verursacht, schon das Fischereigesetz hitte
ein volliges Fernhalten der Verunreinigungen von
Fischereigewiissern gestattet, und wurspriinglich
waren alle Gewiisser fischhaltig.

Die Zustinde im Siedlungswesen

Die Storung, die Unterbrechung des natiirlichen
Selbstreinigungsvermégens der Gewiisser ist auf das
ausser- oder iibernatiirliche Verhalten des Menschen
zuriickzufithren. Der Mensch erdenkt und verfertigt
Dinge, die es ohne sein Dazutun, ohne sein zahl-
reiches und massenhaftes Auftreten in der Natur
nicht geben wiirde. Industrialisierung und Mechani-
sierung und die damit zusammenhiingende Verall-
gemeinerung und Verbreiterung der technischen
Entwicklung, haben iiber das natiirliche Profil der
Erde und des Lebens ein zweites, eben dasjenige der
menschlichen Lebensformen gezogen, Erscheinun-
gen, die infolge ihrer baulichen Massigkeit und
Schwerfilligkeit immer weitergehende Auswirkun-
gen auf den Naturhaushalt und die Umweltshedin-
gungen haben. Solch ausgedehnte Wandlungen der
Erdoberfliche sind zwar nicht nur der jiingsten
Entwicklung vorbehalten gewesen. Rodungen und
Holzschlige haben schon in frithgeschichtlicher Zeit
und im Mittelalter einen ausgeglichenen Wasser-
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Abb. 1. Bevilkerung und Industrie sind in grésseren_Zentern massiert.

haushalt in Mittelmeer- und Steppengebieten ver-
unmaoglicht. Aehnliche Erscheinungen sind auch in
unseren Alpgebieten Geschichte geworden, wo die
stindige Uebernutzung der noch jungen, schlanken
Fichtenbestiinde und ihr Gebrauch als Stangen fiir
den Bau der Ziune und Hiitten zur Entwaldung,
zur Storung des Wasserhaushaltes und damit zum
Verlust und zur Entvilkerung grisster Gebiete ge-
fithrt haben.

Solche Folgen menschlichen Raubbaues, Agres-
sion und Uebernutzung neben der destruktiven
Auswirkung der Anhiiufung menschlicher Abfall-
produkte und der aktiven und passiven Zerstorung
beginnen sich im Gewiisserhaushalt als allgemeine
und dauernde Erscheinungen abzuzeichnen. Am
auffallendsten ist dieses Verhalten dort, wo es im
grossen, technisiert und organisiert auftritt. Die
Kunstbauten der Wasserkraftanlagen beeinflussen
in stirkstem Masse den Abfluss der Gewiisser und
damit die Vorflutverhiiltnisse und das Reinigungs-
vermogen. Durch die kiinstliche Aufspeicherung von
Wasser werden Gebiete in die Wasserhaltung ein-
bezogen, die in keiner Weise dafiir geeignet oder
vorbereitet sind. Durch die Ueberschwemmung von
bewachsenen und iiberdiingten Alpgebieten kom-
men in grossem Umfange Nithr- und Diingstoffe ins
Wasser, die ihnliche Wirkung haben, wie die
Summe der ungeniigend gereinigten Hausabwasser.
Auch Stauseen weitab von bevilkerten und besie-
delten Gebieten sind verunreinigt und liefern be-
reits totes Wasser ins Mittelland hinunter. Die
mechanische Wirkung der Turbinen und der Druck-
leitungen tut noch ein Weiteres dazu, denn das
durch Maschinen geleitete und durchgewirbelte
Wasser verhiilt sich biologisch anders als solches aus
natiirlichen Bachliufen. Gleichzeitig werden durch
die Druckleitungen oder die Kanile die Wasser-
fiihrungen in den natiirlichen Gerinnen dermassen
verkleinert, dass auch dort eine regelmiissige Durch-
spiilung und Aufarbeitung nicht mehr stattfindet.
Dazu kommt, dass die natiirlich bewachsenen Ufer
mit durch natiirliches Wechseln von Stauung und
Stromung ausgebuchteten Wasserliufe in kiinst-

lich begradigte, steif eingemauerte Schwemmkaniile
verwandelt wurden, in denen ebenfalls ganz andere,
der Selbstreinigung widersprechende Lebensbedin-
gungen entstanden sind. Solche Unternehmungen,
die in allen Zeiten auf den Wasserhaushalt von
Einfluss waren, sind auch Bodenverbesserungen,
Be- und Entwiisserungen von landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebieten. Durch Schaffung von leistungs-
fihigen Vorflutern wurden wohl einerseits Ueber-
schwemmungen verunmoglicht, anderseits aber
durch rascheste und direkteste Wegleitung des an-
fallenden Wassers der Bestand der Grundwasser-
vorkommen vermindert. Da auch die Ableitung in
kiinstlichen Gerinnen, in Zementschalen oder sogar
in Rohren erfolgte, ist fiir grosse Gebiete der natiir-
liche Reinigungsprozess verunmdoglicht worden.
Dazu kommt die vermehrte und weitverbreitete
Diingung der Felder mit kiinstlichen Diingstoffen,
von denen ein grosser Teil in diesen Kanilen abge-
schwemmt wird. Gleichzeitig wurden diese Draina-
gen, obwohl sie baulich gar nicht dafiir geschaffen
waren, als unsichtbare und daher zu Sorglosigkeit
verleitende Abwasserstriinge beniitzt. Auch im
Bauernhaus schiitzt man die Geruchlosigkeit der
Wasserspiilung, die sich gerade umgekehrt zur
Schiitzung verhiilt, die der Bauer dem verdiinnten
Abwasser aus WC und Bad in seiner Jauchegrube
entgegenbringt. Es liegt im Wesen dieser Entwick-
lungen, dass sich die Auswirkungen, ohne dass man
es will, immer in mehreren Richtungen im Guten
wie im Bosen iibersteigcern und Folgen nach sich
ziehen, fiir die niemand verantwortlich gemacht
werden kann. Man geht daher bereits dazu iiber,
solch geschlossene Gerinne wieder zu 6ffnen und
natiirliche Sohlen einzubauen, durch welche die
Grundwasservorkommen wieder gespiesen werden
sollen.

Die Verantwortung

Solch verhiingnisvolle Entwicklungen entstehen
in erster Linie deshalb, weil der jeweilige «Fach-
spezialisty in seinem Werk anerkannter Fachmann
ist, und man von ihm glaubt, er sei auch in allen
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anderen Belangen zustindig. Der Spezialist, nur in
einer Richtung ausgebildet, wird angestellt und da-
fiir entlohnt, dass er seinen Auftraggebern, den
Nutzniessern, diese Aenderungen im Gewiisserhaus-
halt technisch auf wirtschaftlichste Art zustande
bringt; die ist nur zu erreichen, wenn alle andern
Zusammenhinge nicht geniigend beriicksichtigt
werden. Ein Werk wird um so héher gewertet, je
grosser sein scheinbarer und sofortiger Gewinn ist.
In unserem Falle Gewinne an Energie, an Mehran-
bau, an Hochwasserbeseitigung, die sich alle sicher
und automatisch in Geld umsetzen lassen. Die
gleichzeitig angebahnten Verluste an natiirlichen
Umweltsbedingungen, die ja immer erst von Gene-
rationen nachher voll erkannt werden, werden
gerne iibersehen.

Die Sanierung

Fiir die Wiedergutmachung, die in den wenig-
sten Filllen noch moglich sein wird, kann den Ver-
ursachern und Verantwortlichen keine Rechnung
mehr gestellt werden. Rechtlich nicht, weil das
damals nicht vorgesehen und festgelegt war und
sachlich und personlich nicht, weil sie gar nicht
mehr am Leben sind. Das gemischtwirtschaftliche
Unternehmen, das meist Triiger solcher Unterneh-
mungen ist, verhiilt sich dabei genau so einseitig
und barbarisch, wie privates Gewinnstreben. Im all-
gemeinen ist sogar der Privatmann eher geneigt und
gezwungen, Riicksicht auf seine Mitmenschen zu
nehmen als der Funktioniir, der nicht in seinem
Namen, sondern als Machttriiger eines Kollektivs
handelt, der Funktioniir, dem in der Ausiibung sei-
nes Auftrages ja auch nicht mehr der einzelne
Grundeigentiimer gegeniibertritt, mit dem er sich
vergleichen miisste. Einem grossen und anonymen
Werk tritt eine ebenso anonyme Masse von in glei-
cher Weise Betroffenen gegeniiber, die alle mit der-
selben Gerechtigkeit, nimlich gleich behandelt
werden miissen und die alle vor dem durch das
offentliche Interesse ausgeiibten Druck der Gross-
unternehmungen zuriickweichen. Der augenblick-
lich sichtbar werdende Schaden scheint ja anstiin-
dig vergiitet zu werden, und die spiiteren Auswir-
kungen kann und will man nicht sehen oder man
denkt, dass man heute leben, will heissen zu Geld
kommen miisse, und einem dannzumal die Zihne
nicht mehr weh tun wiirden.

Die zur Sanierung vorgeschlagenen und einge-
setzten Mittel sind vollig ungeniigend. Diese Fest-
stellung bezieht sich weniger auf die wirtschaftlichen
als auf die geistigen Krifte.

Das Ausfithrungsgesetz lag schon im Jahre 1949
in einem revidierten Entwurf vor; es entspricht den
rechtlichen und referendumspolitischen Erwiigun-
gen und befasst sich allerdings nur mit den Auswir-
kungen und nicht mit den Zusammenhiingen der
Gewiisserverschmutzung. Es sollte nicht ein Polizei-
gesetz, sondern ein Sanierungsgesetz sein. Es schien
erforderlich, allen Interessen mehr Rechnung zu
tragen, als denjenigen der Gewiisser selbst. Wieder
macht sich der Erfahrungssatz geltend, dass eine
Regierung oder ihr Gesetz, die dem wirklichen Ge-
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samtinteresse Rechnung tragen wollte, von allen
Teilinteressenten beschuldigt wiirde, eben dieses
Gesamtinteresse aufs grobste vernachlissigt zu
haben. Wihrend iiber den sachlichen Teil und iiber
die Notwendigkeit der Reinhaltung der Gewiisser
Einigkeit herrschte, gingen die Meinungen bei der
Beratung iiber den wirtschaftlichen und politischen
Teil erheblich auseinander. Wohl soll die wissen-
schaftliche Erforschung der Grundlagen und der
Technik der Reinhaltung grossziigig geférdert wer-
den, doch soll das Gesetz kein «Subventionsgesetz»
sein. Die gleichzeitige Abstimmung iiber die Finanz-
reform zeigte das zur Geniige. Sauberes Wasser ja,
aber nur, wenn es nichts kostet. Es bot denn auch
besondere Schwierigkeiten, die Interessen der Land-
wirtschaft mit dem Ziel der Reinhaltung in Ueber-
einstimmung zu bringen. Hier soll die ortsiibliche
Weise der Abwasserableitung mit der nach biuer-
lichen Umstiinden gebotenen Sorgfalt erfolgen, ohne
dass eine Strafe gewiirtict werden miisste. Soweit
wichtige offentliche Interessen im Spiele stehen,
sollen die Kantone wie bisher zum Rechten sehen.

Der iibliche, landliufige Hergang der Abwasser-
geschichte ist iiberall der, dass es urspriinglich keine
Schwierigkeiten erforderte, das im Haushalt anfal-
lende Abwasser in geschlossenen Jauchetrégen zu
sammeln und girtnerisch oder landwirtschaftlich
zu verwerten. Mancherorts konnte man es auch
durch die Gemeinde oder einen Unternehmer regel-
miissig auspumpen und in den niichsten Vorfluter
bringen lassen. Der Ausbau der Wasserversorgun-
gen, die Einrichtung von fliessendem Wasser in
jede Wohnung und Wasserspiilungen in den Abor-
ten erforderten eine allzu hiufige Entleerung der
Gruben. Man brachte «Notiiberliufe» an. Immer
mehr wurden fiir dieses Ueberlaufwasser Ableitun-
gen in die Gewiisser erstellt, meist wurde dies der
privaten Initiative iiberlassen und auch dort, wo die
Gemeinden grossere Kanalisationen erstellten, er-
folgte dies nur entsprechend den augenblicklichen
Bediirfnissen und ohne zusammenhingende und
vorausschauende Planungen. Man handelt, der Not
gehorchend und vor allem, ohne sich iiber die Fol-
gen Gedanken zu machen. Es wird, wie iiberall im
Siedlungswesen, immer nur der Einzelfall behan-
delt und niemand gibt sich Rechenschaft iiber die
Weiterentwicklung. Aus einem Hiuschen, das sein
Abwasser ungereinigt verschwinden lisst, werden
zwei, drei, zehn, hundert und im Laufe der Jahr-
zehnte Tausende. Eine uniibersehbare Zahl von
kleinen und ganz kleinen Fillen, von denen jeder
einzeln gesehen sich nicht der Miihe lohnt, sind die
Ursache der geschilderten Zustiinde. Tiglich ent-
stehen neue, und niemand weiss, wie sie ohne ver-
bindliche Planung aufgehalten, wie sie auch nur
saniert werden sollten. Meist handelt es sich bei
Beginn dieser Entwicklung um lindliche Verhiilt-
nisse: die scharfe, saubere Trennung zwischen Bau-
und Landwirtschaftsgebiet kann nicht gezogen wer-
den. Meist ist auch irgend eine Drainageleitung in
der Nihe, die nun in entsprechend naheliegender,
kurzsichtiger Weise zur Abwasserleitung miss-
braucht wird. Hauptsache: der Schmutz ist fiirs
erste unsichtbar gemacht. An Dinge, die man nicht
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Abb 2. Schematische Darstellung des Verschmutzungsgrades.

mehr sieht und nicht mehr riecht, braucht man
auch nicht mehr zu denken. Der Grad der Zulissig-
keit und Aufnahmefiihigkeit ist dem Ermessen des
kleinen Gemeindebamten iiberlassen, der, wenn er
seine Pflicht dem Gewiisser und der Allgemeinheit
gegeniiber tun wollte, sich derart unmoglich
machen wiirde, dass seine Wiederwahl in Frage
gestellt wire. Er wird menschlich handeln. Mensch-
lich handeln heisst, kein «Unmensch» sein, heisst
sich in die kleinen Néte und kleinen Verhiilt-
nisse seiner Mitmenschen, Abwasserlieferanten und
Steuerzahler einfiihlen, die Dinge mit derselben
Brille, vom selben Blickwinkel aus beurteilen. Zu-
dem handelt es sich um eine durchaus menschliche,
allzu menschliche Angelegenheit, um das Ende des
animalischen Verdauungsprozesses, was ist denn das
schon schlimmes? Da beide, der Funktionir und
der Gesuchsteller, moderne Leute sind, oder sein
wollen, die baden, Seife brauchen, viel Wasser
brauchen, und da auch die noch so gross dimensio-
nierte Grube einmal voll ist und tiberliuft, iiberall
ist das so, kann man doch wegen einem einzelnen
keine Kanalisation, keine Kliranlage verlangen.
Wenn es dann einmal wirklich nicht mehr anders
geht, wird die Gemeinde, die 6ffentliche Hand, zum
Rechten schauen und etwas unternehmen miissen.
Sie wird den Bach, in dem die Summe dieser
menschlichen Nite offen daliegt, mit dem Mantel
der Barmherzigkeit und auf Gemeindekosten ein-
dolen und zudecken. Damit werden auch noch der
letzte Sauerstoff, die letzten Lebewesen, die selb-
stindig aufarbeiten konnten, ausgeschaltet.

Der kleine Beamte, dessen verdammte Pflicht
und Schuldigkeit es ist, in diesen verunreinigten
Gewiissern, in diesen Gruben und Dolen herumzu-
stochern und herumzuschniiffeln, wird soziologisch
in die Kategorie des Dolen- und Strassenreinigungs-
dienstes, beinahe des Abdeckerdienstes eingeteilt.
Er erfihrt tagtiiglich, «dass jede Mitwirkung an der
Ausiibung der Herrschaft», an einem Polizeidienst,
und wenn es nur ein gesundheitspolizeilicher ist,
«von Grund auf erniedrigend» ist, wie der Sozio-
loge August Comte sagt. Wirklich positive Kriifte,
die sich in den Dienst der Sauberkeit stellen und
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darin aufbrauchen, sind selten. Man muss diese
Dinge mit neuen Augen betrachten und darf sich
iiber die Auswirkungen des Menschlichen und
Allzumenschlichen keine optimistischen Illusionen
machen. Man darf nicht annehmen, die Dinge regel-
ten sich auf dem Wege des geringsten Widerstandes
von selbst. Der untere und der obere Beamte, die
kommunale oder kantonale Behirde fithlen sich
nur soweit verantwortlich, als ihnen in Form von
Gesetzen bindende, eindeutige Auftriige erteilt wor-
den sind. Wollten sie ein Mehreres oder etwas
Wirksameres tun, wiirden sie wegen Ueberschrei-
tung ihrer Kompetenzen zur Rechenschaft gezogen.
Wenn es also beim kleinen Beamten, bei der kleinen
Behorde nicht weit her ist mit der wirkungsvollen
Sauberhaltung der Gewiisser, geht man zum Kreis-
ingenieur. Dieser wird die Sache als gebildeter
Fachmann sicher von hiherer Warte aus leiten
kénnen, wird nicht so eng mit den Dingen und
Leuten verbunden, und dank seines weiteren Hori-
zontes eher befihigt und beauftragt sein, das Rich-
tige zu tun. Der Bezirksingenieur stiitzt sich auf die
Weisungen seines Rechtsberaters. Gesundheitspoli-
zeiliche Erwiigungen geniigen fiir den Nachweis des
offentlichen Interesses an der Schaffung von plane-
rischen Massnahmen zur Verhinderung von Gewiis-
serverunreinigungen nicht. Es ist zwar bekannt, dass
alle die Uebelstiinde daher rithren, dass in Gebieten,
in denen kein 6ffentliches Kanalnetz oder wo am
Ende dieses Netzes sich keine wirksame Kliranlage
befindet, die Erstellung von Bauten als Abwasser-
lieferanten nicht verhindert werden kann. Da es
nicht die zweifelhafte Abwasserreinigung im einzel-
nen Fall, sondern die aus der Rechtsgleichheit ein-
tretende Hiiufung dieser Fiille ist, geht das einzig
wirksame Mittel, d. h. ein striktes und solange
dauerndes Bauverbot, bis die Abwasserverhiiltnisse
klargelegt sind, tiber die Moglichkeiten der Bau-
gesetzgebung weit hinaus und verletzt den Rechts-
egrundsatz «der Angemessenheit staatlicher Ein-
griffe». Die Millstinde miissen offenbar noch ein-
dringlicher und die Zustinde noch irreparabler
werden, bis sich die aktive Seite des Rechtes, die
Rechtsschopfung, endlich aufrafft. Auch die juristi-
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schen Beamten sind zum Fortschritt nicht ver-
pflichtet, ganz im Gegenteil, ihre Aufgabe besteht
darin, das bestehende Recht zu schiitzen, ganz
gleichgiiltig, ob bei seiner Aufstellung ganz andere
Verhiilinisse geherrscht haben als heute. Die Auf-
gabe, die dem Abwasseringenieur iibertragen ist,
umfasst daher lediglich die Priifung der generellen
Kanalisationsprojekte der Gemeinden. Da die Kan-
tone in der Regel namhafte Beitrige an diese Pro-
jektierung leisten, ist seine Titigkeit ziemlich
erfolgreich. Ueber vier Fiinftel der Gemeinden mit
iiber neun Zehnteln der Bevilkerung haben bereits
solchen Kanalisationsprojekten zugestimmt. Aber
es sind nur Projekte, denn die Bauausfithrung ist
dem Ermessen derselben Gemeinden iiberlassen, die
sich nach der finanziellen Decke strecken miissen
und iiber Teilstiicke kaum hinauskommen. Da zu-
dem an diese Teilstiicke Anschlussgebiihren bezahlt
werden miissen, weicht ein nicht geringer Teil der
lindlichen Wohnbautitigkeit aus dem Verpflich-
tungsbereich der generellen Projekte und der zuge-
hérigen Verordnung auf scheinbar billigeres Land
aus. Dadurch werden die Gemeinden vor technisch
und wirtschaftlich unlésbare Aufgaben gestellt.
Kaum hat die Sanierung begonnen, werden schon
wieder neue Gebiete sanierungsbediirftig. Wollte
aber die Gemeinde zum vornherein alles Gebiet
erfassen, wiirden die Leitungen derartige Dimen-
sionen annehmen, dass nicht einmal Teilstiicke ge-
baut werden konnten. Auch mit den Moglichkeiten
des Bezirksingenieurs ist im vollen Sinne des
Wortes nicht viel Staat zu machen. Lasst uns zur
Regierung selbst oder noch besser zum Parlament
gehen, das der Regierung die Auftrige gibt und
ihre Ausfithrung zu iiberwachen hat. Das Parla-
ment erhiilt in solchen Fiillen, auf die «kleine An-
frage», was vorgekehrt worden sei, etwa folgende
Antwort:

Die hohe Regierung zieht den Vorwurf, sie habe
zu langsam gearbeitet, demjenigen, sie habe iiber-
stiirzt und unvollstindig gearbeitet, vor. Im iibrigen
sei das Ergebnis ihrer Untersuchung das, dass die
selbstindigen Gemeinden auch fiir die Abwasser-
beseitigung voll und ganz verantwortlich seien und
dass die Durchfithrung irgendwelcher wirksamer
Massnahmen daher auch bei den Gemeinden liege.
Selbstverstindlich wiirden die Gemeinden eher
zum Handeln veranlasst werden konnen, wenn
ihnen bedeutendere Mittel zur Verfiigung gestellt
werden konnten. Rund Fr. 2.— pro Kopf und Jahr
sei zugegebenermassen keine grosse Unterstiitzung.
Aber genau wie die Verschmutzung nicht von ge-
stern auf heute gekommen sei, wiirden auch die
Massnahmen zur Gesundung lingere Zeit erfordern.
Ein detailliertes, wirksameres Polizeigesetz aber
wiirde einen viel zu weit gehenden Eingriff in das
Recht der Gemeinden und Privaten bedeuten. Ein
Zwischenruf von der Tribiine, «des Rechtes zur
Verunreinigung der Gewiisser und der Brunnen-
vergiftung» wird mit Stillschweigen iibergangen.
Der Magistrat pflegt dann mit einem vorwurfsvollen
Blick auf die Abgeordneten aus den Gemeinden,
auf die Verhiltnisse in eben diesen Gemeinden hin-
zuweisen.
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Sollen wirklich die Gewdsser rein gehalten wer-
den, konnen nicht nur einige Missbrauche abge-
stellt werden, sondern die Brduche im Siedlungs-
wesen miissen von Grund auf gedndert werden.

Da ist eine grosse Gemeinde, die dem generellen
Projekt und dem Landkauf fiir die Kliranlage und
der Projektierung der Hauptkaniile den Kredit ver-
sagt. In einer anderen, deren Biirger die Notwen-
digkeit der Sanierung wohl eingesehen und den
Vorlagen zugestimmt haben, weist der Gemeinde-
rat in einem ausfithrlichen Bericht nach, dass an-
gesichts der prekiren finanziellen Lage und ander-
weitiger grosser Bauaufgaben — die alle in ver-
mehrtem Masse Abwasser bringen — der Gemeinde
die verbindliche Aufstellung eines Bauprogrammes
zurzeit nicht moglich sei. Wo aber ein Programm,
ein Wille fehlt, da ist, wie zu erwarten war, seither
auch nichts weiter geschehen, obwohl nun in der
Zwischenzeit die Steuern herabgesetzt werden
konnten. Die unbequeme, unsympathische Materie
des verschmutzten Wassers, das der Biirger zudem
nicht mehr sieht, weil es eingedolt worden ist, lisst
man gerne weiterhin begraben sein. Da ist gleich
nebenan eine weitere Gemeinde, in der alles bau-
reif projektiert und budgetiert war, als aus der An-
wohnerschaft der zukiinftigen Kliranlage Einspra-
chen und Minderwertsforderungen geltend gemacht
wurden. Die Behorde sah sich veranlasst, eine Ver-
legung priifen zu lassen. Gegen den neuen Klir-
anlagestandort folgten neue Einsprachen. Diesmal
von landwirtschaftlicher Seite, die eine Beeintriich-
tigung ihrer Kulturen und Viehhaltung durch die
«bosen Diinste der Kliranlage» befiirchteten. Zu-
dem ergab die Vergleichsrechnung wesentlich er-
hohte Bau- und Betriebskosten, so dass man nun
nach einem dritten Standort Ausschau hilt, wo
aber Kostensteigerungen durch Pumpenanlagen und
Durchleitungsrechte grosse Schwierigkeiten voraus-
sehen lassen. Auch wiire es fiir den Steuerzahler un-
verstindlich, wenn Kanton oder Gemeinde bei der
derzeitigen ungiinstigen Finanzlage — man hat erst
die Steuern herabsetzen miissen — und neben vor-
dringlichen Aufgaben, noch weitere Lasten auf sich
nehmen wiirde. Alle Departemente stiinden sonst,
soweit es in ihrem gesetzlich vorgeschriebenen
Aufgabenbereich liegt, der Reinhaltung der Gewiis-
ser sympathisch gegeniiber. Die notwendige Zusam-
menarbeit der Fachbeamten sei durch entspre-
chende, wenn auch nur konsultative Kommissionen
lingst gewiihrleistet. Wenn auch die bisher gelei-
steten Arbeiten in ihren Auswirkungen noch nicht
stark in Erscheinung getreten wiren, so zeige doch
das Erreichte, dass sich die Behorde der Grosse und
Dringlichkeit der Aufgabe voll bewusst sei. Fiir
einen erfolgreichen Schutz der Gewiisser sei, neben
der notwendigen gesetzlichen Grundlage, vor allem
die Einsicht und der gute Wille jedes einzelnen
Stimmbiirgers und Steuerzahlers von grosser Bedeu-
tung. Die Oberbehirde werde daher auch inskiinf-
tig der Aufklirung der Bevilkerung iiber die Wich-
tigkeit und Dringlichkeit der Abwassersanierung
grosseren Wert beimessen. Die bisherigen Mass-
nahmen wiirden nach einheitlicher Konzeption ge-
troffen und hiitten sich als zweckmissig erwiesen.
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Abb. 3. Planung von Trinkwasser- und Abwasseranlagen.

Die Behorde beantrage dem Rat, diesen Bericht zur
Kenntnis zu nehmen und die Motion abzuschreiben.
Der Motioniir bedauert, dass diese verdienstvolle
Arbeit der Behirden aller Stufen eher den Wir-
kungen statt den Ursachen der Verschmutzung ent-
gegentrete und meint, die Koordination der Sied-
lungspolitik driinge sich in diesem Zusammenhang
auf. Das Anwachsen der Ortschaften, ja ganzer Re-
gionen zu Abwasserherden sei nicht zu verhindern,
aber man koénnte doch in dieses Wachstum durch
eine vernunftige Planung Ordnung bringen. Der
Gesetzestext sollte durch entsprechende Hinweise
ergiinzt werden.

Der Departementsvorsteher antwortet auf diese
Anfrage, dass bei allem Verstindnis fiir die Not-
wendigkeit eines planmiissigen Vorgehens, eine Er-
giinzung des Wasserrechtes nicht in Frage kommen
konne, da die Grundsatze der Planung keine schwei-
zerische Rechtsnorm darstellen. Worauf der Rat
stillschweigend der Abschreibung der Motion zu-
stimmt.

Daraus, dass kein Vertreter der offentlichen
Meinung, wirklich keiner, etwas zu dieser Abdan-
kung des Gewiisserschutzes zu sagen wagte, miisste
geschlossen werden, dass die Volksmeinung mit
diesem betriiblichen Stande der Dinge einverstan-
den sei, miisste angenommen werden, dass man sich
zufrieden gibt, wenn die Verhiltnisse nicht ganz
ungeheuerliche sind, weil man der Meinung ist,
dass ja das Menschenmdogliche getan worden sei.
Nach der Volksabstimmung vom vergangenen De-
zember kann jedoch behauptet werden, dass die
6ffentliche Meinung eindeutig und klar als ord-
nungsliebend und reinlichkeitsliebend angespro-
chen werden darf. «Man ist geradezu stolz auf diese
typisch ,schweizerische Reinlichkeit’s, fiir die man
sogar Schulnoten erteilt. Wohl ist man iiberaus
sorgfiltig und vorsichtig in der Erteilung von Kom-
petenzen an den Staat, sobald es sich um Einschriin-
kungen von Freiheiten oder um die Verhinderung
von Ausgaben geht. Aber den Zwischenruf mit der
Brunnenvergiftung will doch niemand dahin ver-
standen und ausgelegt wissen, dass dies die Freiheit

zur Verunreinigung sein solle. Das reale Naturrecht,
nach welchem eigentlich jedermann sein Wasser

wieder genau so sauber abgeben solle, wie er es be-
zieht, ist eine volkstiimliche und einheitliche Ge-
wissheit. Ebenso gewiss ist, dass jedermann, der
diesen Zustand nicht allein erreichen kann, sich
mit anderen zusammentun muss, um das zu errei-
chen. Dieses Naturrecht diirfte sogar mit der Ethik
des Privateigentums und der Rechtsgelehrten
durchaus vereinbar sein. Auch wenn der Grund-
satz, «was nicht ausdriicklich verboten ist, erlaubt
sei», hochgehalten wird, fithlt jedermann, dass
Brunnenvergiftung ehrenrithrig und strafbar ist. Es
ist nur eine technische Frage, die Brunnenvergif-
tung nachzuweisen und die Verantwortlichen haft-
bar zu machen.

Es miissen im gesamten Siedlungswesen eindeu-
tige, klar iiberschaubare Verhdlnisse und Verant-
wortlichkeiten geschaffen werden, was, da es sich
um rdumliche Dinge handelt, nur durch verbind-
liche Landes- und Regionalplanung maoglich ist.

Letzten Endes bestimmt die Tagespolitik, die
Kunst des Moglichen, den Stand des Siedlungs-
wesens und damit auch den Zustand der Gewiisser.
Es ist ein Wesenszug dieser Politik, dass sie in stiin-
diger Bedringnis nach den ersten besten Stroh-
halmen greift, um die sichtbarsten und oberflich-
lichsten der unangenehmen Auswirkungen auszu-
gleichen, und nicht Zeit findet, bis wissenschaft-
liche Planungen vorbereitet und abgeschlossen sind.
Was ein guter Politiker ist, lisst die Ursachen eines
misslichen Zustandes ruhig bestehen, um mit um
so mehr Nachdruck und Geschrei die Folgen be-
kimpfen zu konnen. Im Tagesgeschehen halten sich
die Bestrebungen zur Bewahrung der personlichen
Freiheiten und diejenigen zur Erreichung der so-
zialen Sicherheiten die Waage. Ja diese Begriffe
sind bereits in den ihnen eignenden Lebensberei-
chen zu derartigen Glaubensgewissheiten geworden,
dass sie sehr wohl aus denselben menschlichen
Quellen genithrt werden kiénnen und ein Streit
kaum mehr iiber das Ziel, hichstens noch iiber den
kurzfristigen, tiglichen, planlosen Schritt auf
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diesem Weg entstehen konnte. Es liegt im Zuge
dieser Entwicklung, dass die aus der individuali-
stischen Auffassung hervorgehenden Ansichten sich
eher von materiellen, technischen und &kono-
mischen Zusammenhiingen, also gerade von den-
jenigen, die zur Massierung, zur Ballung, zur Ver-
messung und damit zum sicheren Untergang jedes
Individualismus fiihrten, leiten lassen, withrend um-
gekehrt die aus der kollektiven Auffassung hervor-
gegangenen, planwirtschaftlichen Programmen ver-
hafteten Kreise viel eher geneigt sind, dem Einzel-
fall gegeniiber diese Prinzipien riicksichtsvoll fal-
len zu lassen. Die symptomatischen Zustinde in den
Gewiissern werden sich erst indern, wenn im offent-
lichen wie im privaten Leben wieder volle Verant-
wortlichkeiten ausgeschieden sind an Stelle von
Prinziplosigkeit, Verschwommenheit, an Stelle
einer Entscheidung und Planung meidenden Duld-
samkeit, die Brunnenvergiftung achselzuckend zu-
ldsst und gleichgiiltig dem topographischen Unter-
lieger die verunreinigten Gewiisser ohne Gewissens-
bisse iiberlassen darf — die Gewissensbisse kiimen
sofort, wenn Private oder Gemeinden dafiir zahlen
miissten —. Diese iiberschaubaren und durch Selbst-
verwaltung verantwortungsgeladenen Bereiche, des
Wohnens, des Arbeitens, des Verkehrs, beginnen
jedoch beim Bewusstwerden des Umstandes, dass
das ungehemmte, ungelenkte Wachstum unserer
Siedlungen nichts weniger als das Spiel natiirlicher
Krifte ist, sondern die indirekte Auswirkung raffi-
nierter Monopole und aggressiver und destruktiver
Krifte. Dass, wer die Freiheit aufrecht erhalten
will, auf die rechtsstaatlichen und demokratischen
Fundamente zuriickgehen und alles, was sich ihnen
im Laufe der Zeit an Schutt iiberlagert hat, weg-
riumen muss. Er muss auf den Sinn dieser Funda-
mente, nicht nur auf die Form, auf das Prinzip
zuriickgehen, um dort, wo die Auswirkung eine
ganz andere war, als die beabsichtigte, sich nicht
zu scheuen, neue, standfestere und tragfihigere
Fundamente zu errichten. Dort also, wo in unserem
Falle die Grundlagen zur Sauberhaltung der Ge-
wiisser nicht geniigen, sich nicht scheuen, solche
Grundlagen zu schaffen und das Gesetz zu éndern,
auch wenn es dazu eine Planung, eine Koordina-
tion der Gesetzgebung braucht.

Nun gibt es in allen Lebenshereichen, im Ge-
wiisser und in der Siedlungspolitik, Nutzniesser der
jeweiligen verworrenen, symptomatischen Zustiinde,
Lebewesen, die von der Abbauerei, von der an-
dauernden Sanierung profitieren. Ein untriigliches
und sofort feststellbares Zeichen fiir chaotische Zu-
stinde in den Gewiissern ist das Auftreten des Ab-
wasserpilzes (Leptomitus).

Man kann ihn als weisslich-grauen, widerlich
riechenden Fetzen herausfischen. Es gibt kaum ein
warmes, mit organischen Substanzen angereichertes
Gewiisser, dessen Gerinne nicht auf weite Strecken
vollig mit diesen guthaftenden, in der Strémung
pendelnden Polstern belegt sind. In der Vergros-
serung enthiillt sich die wunderlichste Symbiose
des Lebens im Abwasser. Was auf diesen Leptomi-
tusfellen haust, kann nur abbauen. Diese Lebens-
gemeinschaft der Bakterienfresser, die, viel kleiner
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als die Bakterien, diese angreifen und vertilgen,
konnten ohne den Abwasserpilz nicht existieren,
und auch dieser konnte nicht ohne alle andern
allein leben. Die Gemeinschaft erst verschafft ihnen
die volle Lebensmoglichkeit. Man kennt solche Fa-
milien vorwiegend aus dem Pflanzenreich, wo je
nach Umweltsbedingungen auf demselben Unter-
grund und demselben Klima immer #hnliche Pflan-
zenfamilien unter optimalsten Bedingungen zusam-
menwohnen. Hier jedoch handelt es sich um eine
eigentliche Gemeinschaft, die ausschliesslich vom
Leptomitus direkt oder indirekt ernihrt wird und
die sich aus den verschiedensten Lebensbereichen
zusammensetzt. Es ist eine biologische Lebens-
gemeinschaft, die nur als Ganzes gewertet werden
kann. Ein solches biologisches Kollektiv ist ein
System von Funktionen, von denen sich jede auf
die andere stiitzt und diese voraussetzt. Auch die
menschliche Siedlung, die Ortschaft, die Gemeinde,
die Region stellt ein solches System dar, in welchem
die Institutionen nicht nur in einem Bereich (im
politischen, im verkehrstechnischen oder in einem
juristischen Rahmen) anfangen und enden. Auch
bei der Siedlung handelt es sich um eine Symbiose,
in der eine soziale Kraft sich auf alle andern stiitzt,
sich nach ihnen richtet, von ihnen lebt.

Wihrend die naturwissenschaftliche Erkenntnis
und die darauf aufgebaute Weltanschauung, sich
das Leben im letzten Jahrhundert nur auf der
Grundlage eines ununterbrochenen Kampfes aller
gegen alle vorstellen konnte, aus welchem die An-
passungsfiihigsten und daher Stirksten, wenn auch
nicht als Sieger, so doch als Ueberlebende hervor-
gehen, erfolgte die Weiterentwicklung dieser Er-
kenntnisse in dem Sinne, dass man zugeben musste,
dass eine bessere Arbeitsteilung im Verband auch
zu besseren Lebensbedingungen fithren muss. Die
naturwissenschaftliche Erkenntnis ist nun aber
offensichtlich auf dem Wege, zu erfahren, dass bio-
logisches und soziologisches Leben iiberhaupt nur
als Symbiose, als Leben im Leben, als Zusammen-
leben erst moglich ist. Pas Aufgeben eigenbrodle-
rischer, widerstrebender Interessen bedeutet stets
eine erhéhte Stufe organischen und menschlichen
Daseins. Wo die blosse Selektion des Anpassungs-
fahigsten die Moglichkeiten und Freiheiten mecha-
nisch verringert, da vermehrt die ausgleichende
hohere Form der Arbeitsgemeinschaft die Lebens-
moglichkeiten.

Planung in diesem Sinne bedeutet nicht Ein-
schrinkung von menschlichen Freiheiten, sondern
ganz im Gegenteil die einzige Moglichkeit der
Offenhaltung von freiheitlichen Lebensmoglich-
keiten in der Zukunft.

Die Lebenshiohe, das Niveau, das eine Siedlung
erreicht, wird von der Qualitit des Ganzen be-
stimmt. Es gibt keine hochwertige, menschenwiir-
dige Besiedlung — es mégen noch so iibertriebene
Bodenpreise erreicht werden —, ohne das Vorhan-
densein von Regenerationsmoglichkeiten. Im Ge-
wisser ist dies der natiirlich gestaltete Bachlauf,
das Vorhandensein von Beliiftung und von Lebe-
wesen. In der Siedlung und auf den Menschen iiber-
tragen sind es dieselben Zusammenhinge in Form



von Wildern, Freiflichen und nicht zuletzt von
sauberen und zugiinglichen Gewiissern, die das Le-
ben erst voll und menschenwiirdig machen. Das
einzelne Individuum, die einzelne kurzlebige Er-
scheinung oder Funktion kénnen in dieser Lebens-
symbiose nur existieren, wenn in der Siedlung die
notigen  adiiquaten  Gemeinschaftseinrichtungen,
Strassen, Verkehrsanlagen, Schulen und Dienste
oder Werke spielen. Die Lebenskraft, die Dauer
dieser Institutionen ist auch entscheidend fiir die
Lebenskraft und fiir die Entwicklung des einzelnen.
Alle sind Erben dieser Zustiinde und, wie die mei-
sten Erben, denen etwas unverdient und nicht selbst
Geschaffenes in den Schoss fillt, undankbar und
leichtfertig. Unsere Vorfahren haben uns sauberes
Wasser hinterlassen, wir sind auf dem besten Wege
dazu, dieses Erbe gedankenlos zu zerstoren. Jeder
hat dazu die Moglichkeit, aber nur alle zusammen
sind stark genug, die Gewiisser wieder zu siubern
und dann sauber zu halten. Das gilt fiir das einzelne
Haus, fiir die einzelne Siedlung und gilt in steigen-
dem Masse fiir die wachsende Stadt oder die Re-
gion. Der Einzelne hat nicht einmal die Kraft, sein
Naturrecht auf sauberes Wasser zu verteidigen. Er
kann aber auch nur in den seltensten Fillen heran-
gezogen werden fiir die Wiedergutmachung des
Schadens, fiir den er mit seinem Anteil an der Ver-
unreinigung haftbar gemacht werden kéonnte, auch
wenn der technische Nachweis erbracht und seine
grundsiitzliche Verantwortung nicht bestritten
wiirde. Diese Wiedergutmachung wiirde im ein-
zelnen technisch kaum mdoglich sein, weil es sich
immer um die Summe solcher Einfliisse handelt,
und weil die wirtschaftlichen Kriifte des Einzelnen
dazu nie ausreichen wiirden. Man wird gegen das
Gesagte einwenden, dass Symbiosen im ausser-
menschlichen Naturgeschehen wohl beobachtet und
nachgewiesen werden, dass sie aber im mensch-
lichen Bereich kaum im voraus geplant und er-
zwungen werden konnten. Ohne Zweifel ist die Wis-
senschaft der menschlichen Beziehungen in hoch-
industrialisierten und hochorganisierten Staaten
noch viel zu wenig erforscht, um einen folgerich-
tigen Ablauf vorauszusagen, oder dass durch Pla-
nungen entsprechende Voraussetzungen zur Len-
kung gemacht werden konnten. Im technisch sied-
lungsmissigen Bereich jedoch und in der biolo-
gischen Gewiisserwirtschaft und der Gewiisserreini-
gung sind diese Voraussetzungen soweit erfiillt, dass
in den sachlichen Bereichen eine erfolgverspre-
chende Planung durchgefithrt werden kann. Auch
hier handelt es sich um Zustinde, die, wenn sie
iiberhaupt saniert werden konnen, nicht nur durch
juristische Ergiinzungen, sondern nur durch umfas-
sende Symbiosen, durch Zusammenarbeit, Auswii-
gungen, ins Gleichgewicht stellen wieder in Ord-
nung gebracht werden konnen. Der menschliche
Anteil iiber den naturgebundenen, animal vegeta-
tiven Zustand hinaus, besteht in dem, was der
Mensch dazu erfunden, geplant und als Programm
verfolgt hat. Soweit das jeweilige Ziel einigermassen
erreicht wurde, empfand er den sich einstellenden
natiirlich anmutenden Zustand als gewohnt und
sinnfillig. Er ist anderseits nur zu leicht bereit, die

Weiterentwicklung, die Reform, die Verbesserung
dariiber hinaus, als utopische Erfindung, als unné-
tig und unmdoglich abzulehnen. Das ist mit ein
Grund, dass die menschliche Entwicklung und ihr
bezeichnendstes und nachhaltigstes Merkmal, die
menschliche Siedlung, nicht von selbst und natur-
notwendig zum Besseren und automatisch im Sinn
der Auslese erfolgt. Eine bewusst planmiissige Ent-
wicklung ist, wie alles menschliche Streben uto-
pisch, aber nur die Wiinsche, die Ideale sind es, die
den Menschen tatsiichlich vorwiirts treiben. Nur die
sorgfiltigste und vorsichtigste Planung kann ver-
hindern, dass sich diese Bestrebungen nicht in ihr
Gegenteil verkehren. Die Gewiisserverunreinigung
ist ein treffendes Beispiel fiir diese Moglichkeit. Der
neuzeitliche Wunsch, das moderne stidtische Be-
diirfnis nach Sauberkeit, die zivilisatorische Scheu
vor schlechten Ausdiinstungen, haben die Seife, die
Waschmittel, die Waschmaschine, das Wasserklosett
erfinden und verbreiten lassen. Aber gerade dieses
Streben hat zu dieser unvorhergesehenen Verlage-
rung der Unreinlichkeit, der Verschmutzung aus
dem Bereich der Wohnung und der Siedlung in die
offentlichen Gewiisser gefithrt. Das riicksichtslose
Heraushiingen allen Abfalles und Abraumes aus
der privaten Sphiire in die 6ffentliche, hat dort zu
Zustinden gefiihrt, die die Hygiene wieder in Frage
stellen. Fiir seinen Korper, fiir seinen Seifen- und
Wasserverbrauch ist der einzelne selbst verantwort-
lich, diese Dinge haben sich durch seine Initiative
iitber alle natiirliche Triigheit hinweg durch das
treibende Ideal der Sauberkeit und den Glauben
an die Hygiene in seinem Lebensprogramm ausge-
wirkt. In seiner Wohnung, in seinem Garten fiihlt
sich jedermann fiir seinen Unrat verantwortlich
und ist jeder bereit, seine Abfille auch ohne Vor-
schriften und Kontrollen wegzuschaffen. Auch
wenn er seinen Abraum nur jeden Samstag zum
naheliegenden o6ffentlichen Tobel hiniibertriigt und
das derart hiufig tut, dass eine eigentliche Weg-
spur und ein Schuttkegel entstehen. Die Tafel, die
eine humane Stadtverwaltung dicht daneben auf-
gestellt hat und auf der statt «Ablagerung verbo-
ten», freundlichst geschrieben steht «Schonet die
Natury, macht ihm wenig Eindruck. Fiir diese
offensichtliche Verunreinigung fiithlt er sich so
wenig verantwortlich, wie fiir die Verkehrsmisere,
die er jeden Tag mit seinem gedankenlos parkier-
ten Auto mitverschuldet. Das wiirde sofort iindern,
wenn der Tobel auf seine Kosten gesiiubert werden
miisste und wenn die Stadtverwaltung fiir den Park-
platz Gebiithren verlangen diirfte. Das sind typische
Erscheinungen, die mit dem unkontrollierbaren
Anwachsen der Siedlungen zusammenhingen. Der
Grundgedanke der Landes- und Regionalplanung
ist es, in diesen Zusammenhiingen die vollen Ver-
antwortlichkeiten wieder herzustellen. Diese Dinge
regeln sich nun einmal nicht von selbst. Sie kénnen
nur dadurch, dass sich ein sozial verantwortungs-
bewusster Teil der Bevolkerung der unangenehmen
Aufgabe unterzieht, indem er durch Landschafts-
schutz, durch Gewiisserschutz, durch Siedlungspla-
nung, durch Verkehrsplanung eine Verbesserung
der Zustinde herbeifiihrt. Planung in diesem Sinne
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ist Verwaltung, ist Erziehung zur Hygiene, zum
Verkehr, zur Sauberhaltung. Der Zwang, der damit
verbunden werden muss, wenn es nicht von selbst
geht, kann in «guten Zeiten» sehr gering sein, er
kann in guten Beispielen bestehen und sich auf
Aufklirung beschriinken. Wenn es aber nicht von
selbst geht, in schwierigen Dingen und in «schwieri-
gen Zeiten», muss er mit allem Nachdruck erfolgen.
Die «guten Zeiten» sind fiir den Staat und fiir die
offentlichen Gewiisser die «schlechteren Zeiten», die
Zeiten der dusseren Not, der Krisen, des Mangels
und der Katastrophen. «Schlechte Zeiten» fiir das
gemeinsame Werk und das Zusammenleben —
Zusammenbauen, siedeln kann man nur gemeinsam
— sind die Zeiten der guten Konjunktur, des
Ueberflusses, der Fiille der Abfille. Das hiufige
Baden, die viele Wische, der immer grossere
Aufwand, der ungeahnte Wasserverbrauch, die
blithende Technik, die vollbeschiiftigte Industrie
sind es, die die Gewiisser verunreinigen. Wir brau-
chen sauberes Wasser, ob wir wollen oder nicht.
Aber mit vagen, schwiichlichen Gesten der Anteil-
nahme ist sauberes Wasser nicht zu erhalten. Alles,
wozu man sich aufrafft, ist, «nein» zu allem zu
sagen, was vorgeschlagen wird. Die tritben Schlamm-
wolken in den Gewiissern sind nur ein Symptom fiir
diese allgemein schwiichliche und kleinliche Hal-
tung. Nun hat aber das Volk zur Reinhaltung der
Gewiisser nicht «nein», sondern mit Ueberzeugung
und Begeisterung «ja» gesagt und damit den Be-
horden aller Stufen den Auftrag gegeben, ebenfalls
mit Ueberzeugung und Begeisterung die nétigen,
wirksamen Massnahmen zu ergreifen.

Die zielbewusste Durchfithrung der Gewiisser-
sanierung kann ihrer ganzen Bedeutung nach nicht
anders als planmissig erfolgen. Dieser Plan braucht
kein vollstindiges Programm in finanzieller Hin-
sicht zu sein, obwohl es nichts schaden wiirde,
wenn man sich mitleidlos Rechenschaft geben
wiirde, was fiir wirtschaftliche Nachteile die bis-
herige Planlosigkeit im Siedlungswesen schon ver-
ursacht hat. Auch wenn die Ausfithrung und Pro-
jektierung der Abwasseranlagen, wie die der Sied-
lungen, Sache der Gemeinden sind und bleiben
sollen, miissen doch die Gemeinden als solche fiir
ihren Haushalt, wozu auch ihr Gewiisserhaushalt
gehort, verantwortlich gemacht werden kénnen. Es
gibt da einen eindeutigen und realisierbaren Grund-
satz: keine Gemeinde darf ihr Gewiisser schmutzi-
ger weitergeben, als sie es als Unterlieger in Emp-
fang nehmen musste. Es handelt sich nicht um die
Bestimmung eines genauen Zeitpunktes oder einer
vorgeschriebenen Reinigungsmethode, das kann
man der Initiative der Privaten und Gemeinden
ruhig iiberlassen, aber iiber den zulissigen Grad
der Verschmutzung miissten genaue und verbind-
liche Auflagen gemacht werden konnen. Das
braucht nicht unmenschlich zu sein, iiber Hilfe-
leistungen an wirtschaftlich Schwache kann jeder-
zeit verhandelt werden, die Verwaltungspraxis hat
darin schon grosse Erfahrung. Diese Hilfen diirften
nur nicht a fonds perdu, sondern nur unter Be-
dingungen gewiithrt werden. Die schiitzungsweise
Fr. 200.— pro Kopf, die eine durchgehende Ge-

44

wissersanierung etwa kosten wiirden — man rech-
net mit 6—8 % der allgemeinen Bauaufwendungen
im privaten und im o6ffentlichen Sektor, die etwa
Fr. 500.— pro Kopf und Jahr ausmachen und von
denen im schweizerischen Mittel 42 % offentliche
und 58 % private Aufwendungen sind —, sollten
sich im bisherigen Bauvolumen unterbringen und
in fiinf Jahren durchfithren lassen. Dies ist aller-
dings nur moglich, wenn die Bautiitigkeit auf die
bereits sanierungsbediirftigen Gebiete beschrinkt
wird; nur moglich, wenn keine neuen Verschmut-
zungsherde ausserhalb dieser effektiven Bauzonen
entstehen kénnen. Da schon die in grosser Zahl vor-
liegenden Planungen in Form von generellen Kana-
lisationsprojekten in dieser Hinsicht, in der Be-
ziehung auf die Wirklichkeit, auf die tatsichliche
Moglichkeit der Abwassersanierung zwei- bis drei-
mal zu gross sind, miisste durch eine befristete
Bausperre, deren Dauer vom Zustand der Gewiisser
abhiingig gemacht, eine weitere Wucherung verhin-
dert werden. Da Wasserentnahme und Wasserbezug
direkt mit Abwasseranfall und Abwasserreinigung
zusammenhiingen, miisste Wasser nur dorthin ge-
liefert werden, wo die Voraussetzungen fiir eine
einwandfreie Beseitigung des Abwassers vorhanden
sind. Es gibt wenig aktuelle Lebensprobleme, die in
dem Masse einfach, einstimmig, technisch und wirt-
schaftlich méglich sind, wie dasjenige des Gewdsser-
schutzes. Die Krankheit und ihre Ursachen sind
klar zu erkennen; die Frage ist nur, ob sich der
Patient der Therapie, die rasche und sichere Ge-
sundung verspricht, unterziehen will. Ob sich der
Patient — jedermann ist ein Kranker, der sich
dessen nicht inne wird — einer gewissen Diit un-
terziehen will, einer Diiit im Siedlungswesen nim-
lich, die auf allen anderen Gebieten, Bauwesen,
Strassenwesen, Verkehrswesen, Landwirtschaft, die
mit der Nutzung von Grund und Boden zusammen-
hiingen, ebenfalls zu gesiinderen Zustinden fiihren
miisste. Wie alle Diiit, heisst dies Verzicht auf un-
wesentliche, uniiberlegte, momentane Handlungen
zugunsten der Zukunft, Verzicht auf den willkiir-
lichen Verbrauch von Grundkapital zugunsten zu-
kiinftigen Erfolg versprechender Nutzung. Da es
sich bei Grund und Boden um ein nicht wegnehm-
bares Grundkapital handelt, ist erst noch die Ge-
withr geboten, dass bei dieser asketischen Kur kei-
nerlei Risiko eingegangen werden muss. Die Wir-
kung kann nur in einer freieren Entfaltungsmog-
lichkeit in der Zukunft bestehen.

Ich kann mich in Einzelheiten oder in einzelnen
Folgerungen irren und man wird mir vorwerfen,
dass ich dem so hoffnungsvollen Gewiisserschutz
mit der Geltendmachung meiner Bedenken und
der Aufstellung von derart weitgehenden Forde-
rungen einen schlechten Dienst erwiesen habe.
Aber ich glaube nicht, dass es die Zweifel und
Forderungen sind, an denen die Dinge im Sumpf
des Eigensinnes und des Eigennutzes ersticken,
weil sie zu Vorsicht und zur Voraussicht, zur Pla-
nung mahnen. Aber ich bin gewiss, dass vieles, an
dem wir heute leiden, von der Versteinerung und
Erstarrung der Gewohnheiten und von der man-
gelnden riumlichen Vorsorge herriihren.



	Gewässerschutz - Schlagwort und Realität

